
Antrag gemäß§ 3 Abs. 5 VO-UA 

der Abgeordneten Hanger, Holzleitner, Prammer, Scherak1 1-l~1 f?ck·~. --

Der Geschäftsordnungsausschuss wolle beschließen: 

Grundsätzlicher Beweisbeschluss gemäß § 24 Abs. 1 und 3 VO-UA 

des Untersuchungsausschusses betreffend Aufklärung, ob öffentliche Gelder im 
Bereich der Vollziehung aus sachfremden Motiven zweckwidrig verwendet 
wurden („ROT-BLAUER Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss") 

Gemäß § 24 Abs. 1 VO-UA hat der Geschäftsordnungsausschuss in einem 
grundsätzlichen Beweisbeschluss Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände sowie der sonstigen Selbstverwaltungskörper zu 
bezeichnen, die vom Untersuchungsgegenstand betroffen und daher zur 
vollständigen Vorlage von Akten und Unterlagen im Umfang des 
Untersuchungsgegenstandes verpflichtet sind. 

Unter dem Begriff „Akten und Unterlagen" versteht der Geschäftsordnungsausschuss 
nicht nur Akten im formellen Sinn, sondern sämtliche schriftliche oder 
automationsunterstützt gespeicherte Dokumente, „Handakten", Berichte, 
Korrespondenzen aller Art inkl. E-Mails, Entwürfe und sonstige Aufzeichnungen 
einschließlich Deckblätter, Einsichtsbemerkungen, Tagebücher, Terminkalender, 
Antrags- und Verfügungsbögen, Weisungen, Erlässe, Aktenvermerke, Sprechzettel, 
Entscheidungen, schriftliche Bitten, Berichte, Protokolle von Besprechungen und 
Sitzungen aller Art, Gedächtnisprotokolle, Notizen, Inhalte elektronischer 
Aktenführung und dergleichen, unabhängig von Art und Ort der Aufbewahrung oder 
Speicherung. Gleichzeitig sind die für die Auslesbarkeit erforderlichen Programme, 
Passwörter, Verfahren und dergleichen mitvorzulegen, sofern diese nicht in der 
Parlamentsdirektion verfügbar sind. 

Im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes genügt es, dass solche 
Akten und Unterlagen abstrakt für die Untersuchung von Relevanz sein könnten. 

Die Übermittlung hat (auf Grund der dazwischenliegenden Feiertage) binnen acht 
Wochen, spätestens jedoch am 9. Februar 2024 zu erfolgen. 

Die Übermittlung der Akten und Unterlagen hat soweit möglich geordnet nach den 
Beweisthemen 1-7 zu erfolgen. 

Darüber hinaus sind alle öffentlichen und nicht öffentlichen Dokumente sowie alle 
Dokumente der Klassifizierungsstufe 1 „EINGESCHRÄNKT" gemäß 
Informationsordnungsgesetz in elektronischer Form (im Originaldateiformat oder 
ansonsten mit 300dpi texterfasst gescannt) auf Datenträgern (nicht per E-Mail - mit 
Ausnahme von Leermeldungen) zu übermitteln. 

Akten und Unterlagen der Klassifizierungsstufe 2 ,,VERTRAULICH", der 
Klassifizierungsstufe 3 „GEHEIM" und der Klassifizierungsstufe 4, STRENG 
GEHEIM" gemäß lnfOG sind ausschließlich in Papierform (sofern dies nicht auf 
Grund ihrer Beschaffenheit ausscheidet wie insb. bei Video- und Audiodateien bzw. 
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Augenscheingegenständen) und jeweils in zweifacher (Stufe 2) bzw. sechsfacher 
(Stufe 3 und 4) Ausfertigung anzuliefern. 

Klassifizierungen gemäß lnfOG sind nur in dem Ausmaß und Umfang vorzunehmen, 
als dies unbedingt notwendig ist. Zu schützende Aktenteile sind exakt zu 
kennzeichnen, gegebenenfalls zu trennen und jedenfalls nicht pauschal zu 
klassifizieren. Klassifizierungen sind im Einzelnen nachvollziehbar zu begründen, 
insbesondere in Hinblick auf die drohende Schädigung gemäß § 4 Abs. 1 lnfOG (§ 27 
Abs. 6 VO-UA, § 5 Abs. 2 lnfOG). Es wird außerdem auf§ 27 Abs. 3 VO-UA und§ 5 
Abs. 2 lnfOG hingewiesen. 

Jeder Vorlage ist ein Inhaltsverzeichnis beizufügen. Für die Abwicklung der Vorlage 
trifft die Parlamentsdirektion entsprechende Vorkehrungen und übermittelt nähere 
technische Anforderungen. Diese werden der Beschlussausfertigung 
beigeschlossen . Akten und Unterlagen sind fortlaufend für die Dauer der 
Untersuchung zu übermitteln, selbst wenn diese erst nach Wirksamwerden dieses 
Beschlusses entstehen oder hervorkommen. Die Übermittlung hat alle zwei Monate 
jeweils zum Monatsletzten gesammelt zu erfolgen (somit erstmals mit 30. April 2024) 
bzw. auf Grund ergänzender Beweisanforderungen (§ 25 VO-UA) in der in diesen 
enthaltenen Fristen. 

Wird die Vorlage von Akten- und Unterlagen (teilweise) abgelehnt, ist im Sine der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs der Akten- und Unterlagenbestand zu 
umschreiben und die Gründe für die Ablehnung im Einzelnen und substantiiert zu 
begründen. 

Bezeichnung der betroffenen Organe 

Folgende Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände sowie der sonstigen Selbstverwaltungskörper sind gemäß § 24 
Abs. 3 VO-UA vom Untersuchungsgegenstand betroffen und haben daher gemäß § 
24 Abs. 1 VO-UA unter Bedachtnahme auf§ 24 Abs. 3 letzter Satz und § 27 VO-UA 
ihre Akten und Unterlagen im Umfang des Untersuchungsgegenstandes im Sinne der 
Anforderungen an die Vorlage von Akten und Unterlagen vollständig vorzulegen: 

1. Der Bundespräsident 

2. Der Präsident des Nationalrates 

3. Die Mitglieder der Bundesregierung jeweils samt aller nach- bzw beigeordneten 
Organe (samt Staatsanwaltschaften und Generalprokuratur) und sonstige ihnen 
unterstehenden Einrichtungen (mit Ausnahme der Schulen und Hochschulen) sowie 
ihrer etwaigen Vorgänger- und Nachfolgeorgane und -einrichtungen. 

4. Die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) 

5. Der Rechnungshof 

6. Der Oberste Gerichtshof 

7. Das Bundesverwaltungsgericht 

8. Das Bundesfinanzgericht 
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9. Die Bundesdisziplinarbehörde 

10. Der Unabhängige Parteien-Transparenzsenat 

11. Die Landesgerichte 

12. Das Handelsgericht Wien 

13. Die KommAustria 

Begründung 

Die im vorliegenden Beweisbeschluss genannten Organe des Bundes sind vom 
Untersuchungsgegenstand aus den folgenden Gründen betroffen: 

Der Bundespräsident ernennt die Bundesbeamten, wodurch ihm Akten und 
Unterlagen in Zusammenhang mit Beweisthema 4 vorliegen. 

Die Mitglieder der Bundesregierung verfügen in den Bundesministerien samt der 
nach- bzw beigeordneten Organe und sonstige ihnen unterstehenden Einrichtungen 
über Akten und Unterlagen, die vom Untersuchungsgegenstand umfasst sind. Im 
Rahmen der Aufbewahrungspflicht umfassen diese auch Akten und Unterlagen ihrer 
etwaigen Vorgänger- und Nachfolgeorgane und -einrichtungen. Die 
Aktenlieferungspflicht betrifft insbesondere betreffend des Beweisthemas 7 aufgrund 
des Erkenntnisses des VfGH G 265/2022, das ua die Verfassungswidrigkeit der 
Weisungsfreiheit feststellte, auch die COVID 19 - Finanzierungsagentur (COFAG). 

Der Rechnungshof prüft auf Grund seiner verfassungsgemäßen Kompetenzen 
insbesondere die Gebarung des Bundes, Unternehmungen des Bundes sowie die 
Rechenschaftsberichte der Parteien und ist auf Grund seiner Einschaurechte 
besonders dazu geeignet, zur Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss 
beizutragen. 

Der Oberste Gerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, die 
Bundesdisziplinarbehörde, das Bundesfinanzgericht, die Landesgerichte, die 
KommAustria, der Unabhängige ParteienTransparenzsenat sowie das 
Handelsgericht Wien verfügen über Zuständigkeiten in Zusammenhang mit dem 
Untersuchungsgegenstand, insbesondere in Hinblick auf Beweisthema 1 bis 4. Es ist 
aber auch wahrscheinlich, dass zu den weiteren Beweisthemen Akten und 
Unterlagen von zumindest abstrakter Relevanz bei diesen vorliegen, da diese 
Organe regelmäßig zur Kontrolle und Rechtsdurchsetzung in vom 
Untersuchungsgegenstand umfassten Angelegenheiten berufen sind. 
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